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LKZ vom 11.01.2017 



Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt am 4. Juli 2019 

Sicherung des baukulturellen Erbes im historischen 

Stadtteil Eglosheim 

 

Prüfauftrag Vorkaufsrechtssatzung Eglosheim 

Antrag Freie Wähler Vorl.Nr.: 183/19 

 



Fachbereich Stadtplanung und Vermessung 

Erhaltungssatzung Eglosheim 

 Gemeinsames Ziel: Besonders erhaltenswerte Bausubstanz im 
alten Ortskern von Eglosheim vor Abbruch schützen 

 Prüfauftrag: Vorkaufsrechtsatzung als Vorstufe zur 
Erhaltungssatzung in kurzer Zeit erarbeiten und beschließen 

 Möglichkeiten: Allgemeines / Besonderes Vorkaufsrecht 
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Fachbereich Stadtplanung und Vermessung 

Zusammenfassung und Empfehlung 

 Für den Erhalt historischer Bausubstanz ist die Erhaltungs-
satzung das Mittel der Wahl, weil diese bei jedem geplanten 
Abbruch und schwerwiegenden Eingriff in die Bausubstanz greift. 
 

 Durch den Beschluss einer Erhaltungssatzung wird automatisch 
ein allgemeines Vorkaufrecht gem. § 24 BauGB begründet, was 
den Handlungsspielraum der Verwaltung zusätzlich vergrößert. 
 

 Bei einer priorisierten zielorientierten Weiterbearbeitung der 
Erhaltungssatzung verspricht die Vorkaufssatzung keine 
größeren zeitlichen Vorteile. 
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Fachbereich Stadtplanung und Vermessung 

Weiteres Vorgehen 

 Ziel: Abschluss der Erhaltungssatzung für Eglosheim bis Ende des 
Jahres 

 Stadtteilrundgang mit dem Bauhistoriker Herrn Numberger, 
Vertreterinnen und Vertretern des Stadtteilausschusses sowie des 
Gemeinderats. 
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LKZ vom 12.11.2019 



SHL  16.01.2020 DIV FB 61 

Chronologie 
 

 16.Nov.2016 Vorstellung eines ersten Arbeitsstandes im Stadtteilausschuss 
 

 14.Nov.2018 Sachstandsbericht im Stadtteilausschuss 

 

 04.07.2019 Mitteilungsvorlage 183/19 zum Prüfauftrag der Freien Wähler zum 
Beschluss einer Vorkaufsrechtssatzung 

 

 Am 03.Mär.2017 Beratung im Stadtteilausschuss über den Vorschlag der 
 Erhaltungssatzung „Historischer Ortskern Eglosheim“ 
 

 07.11.2019 Informationsrundgang für Bürger und Interessierte in Eglosheim 
mit  Gemeinderatsmitgliedern und Stadtteilausschussmitgliedern 

 

 Heute: Beratung in SHL über den Vorschlag der Erhaltungssatzung  
            „Historischer Ortskern Eglosheim“ 
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Bestandsaufnahme und Methodik 

Hermann Burkhardt "Eglosheim - Ein Ort im Wandel der Jahrhunderte" Ludwigsburg 1991 
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Untersuchungsbereich: bauliche Entwicklung bis 1920 

Stadt Ludwigsburg Stadtplan 1920 
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Untersuchungsbereich - Bauphasenplan 

Bauphasen  
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Denkmalpflegerischer Werteplan/Fachplan (Landesamt für Denkmalpflege)  

 

Werteplan 

Besonders erhaltens- 
Werte Bausubstanz  
+ Denkmalschutz 

Besonders erhaltens- 
Werte Bausubstanz  
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Gebäudekategorien nach Wertigkeit Grundlage: Historische Stadtbildanalyse 

 

Wertstufe 2: Besonders erhaltenswerte Bausubstanz (formell) 
 
- Gebäude, die eine Denkmalfähigkeit nicht erreichen, aber sehr wichtige  

historische Zeugen sind 
 

- Bauten mit weitgehend erhaltener Kubatur wie auch wenigstens in 
Teilen erhaltener baulicher Detailausstattung 
 

- In der Gesamtwirkung muss der Bau historisch geprägt sein 

 

Wertstufe 3: Strukturprägende Gebäude (informell) 

- Gebäude, die in ihrer Ausprägung das historische Erscheinungsbild 
stützen und ein wichtiges Bindeglied sind zwischen Baudenkmalen und 
besonders erhaltenswerter Bausubstanz 
 

- Die erkennbar historischen Ursprungs sind, allerdings „überformt“ 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
Erhaltungssatzung (BauGB) 

Erhaltungssatzung (BauGB) 

Erhaltungssatzung (BauGB) 

Wertstufe 1: Besonders erhaltenswerte Bausubstanz (formell) 
und Baudenkmal (formell) 

- Eingetragene Baudenkmale 

- Denkmalensemble/ Gesamtanlage 

- Historische Zeugen, beispielhafte Gebäude ihrer Zeit 
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Erhaltenswerte Bausubstanz + Denkmal 

Erhaltenswerte Bausubstanz 

Strukturprägende Gebäude Katharinenstraße 

Katharinenstraße 

Katharinenstraße 

Katharinenstraße 
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Zu jedem Gebäude, das zur „Besonders erhaltenswerten 
Bausubstanz“ zählt, gehört ein Datenblatt zur Begründung 

 



Satzungsbereich Erhaltungssatzung „Historischer Ortskern Eglosheim“ 
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Was bewirkt die Erhaltungssatzung? 

 Ein Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, kann nach 

Kenntnisgabe bei der Baurechtsbehörde nach 14 Tagen abgebrochen 

werden, sofern niemand widerspricht (Landesbauordnung Baden-

Württemberg) 

 Mit Erhaltungssatzung bedarf der Abbruch eines erhaltenswerten 

Gebäudes einer Genehmigung 

 Die Genehmigungspflicht betrifft i.d.R. nur wenige Gebäude 

 Dialog zwischen Bauherrschaft und Baubehörde kann geführt werden 

 Gestaltungsbeirat berät und gibt Hinweise 

 Wenn ein Gebäude dennoch abgebrochen werden soll, muss der Neubau eine 

höhere gestalterische Qualität aufweisen 

 

 



Erhaltung ist Chance! 
 

Eine Stadt wird immer weiter-
gebaut. Wichtig ist, dass Zeit-
schichten erlebbar bleiben. 

Authentizität lässt sich nicht neu erzeugen und geht durch 
Abbruch unwiederbringlich verloren! 

Es geht um die Verbindung geschichtlicher mit moderner 
Baukultur. 

Erhaltung erlaubt zeitgemäße Nutzungen. Auf die Qualität 
kommt es an! 

 

Die Identität eines Ortes wird von authentischen Gebäuden 
geprägt, die Zeitzeugen sind. 



Die Identität von Poppenweiler 
erhalten = das  bauliche Erbe 
bewahren. 

Die Identität von Eglosheim erhalten  
= das  bauliche Erbe bewahren. 


